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Obwohl der seit 1991 in Sach-

sen und Thüringen tätige bun-

deseigene Uranbergbausanie-

rer, die Wismut GmbH, ein 

neues Sanierungsprogramm 

für Restarbeiten und Lang-

zeitaufgaben über einen kom-

menden Zeitraum von 2015 

bis 2045 entworfen hat, ist die 

eigentliche Arbeit getan: der 

bergmännische Rückbau und 

Verwahrungsaufwand, die Re-

vitalisierung der betroffenen 

Landschaft und insbesondere 

die Eliminierung der bevölke-

rungsrelevanten radioaktiven 

Belastungen. Letztere werden 

in Thüringen als einziges (und 

abgespecktes) Kriterium bei 

der Betrachtung von verblie-

benen und nicht in den Genuss 

einer Sanierung gelangten 

Uranaltstandorten herangezo-

gen. Im Gegensatz dazu bil-

dete eine ganzheitliche Expo-

sitionsbetrachtung für Mensch 

und Umwelt bei den Sanie-
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rungsobjekten der Wismut 

GmbH die Basis für den 

Sanierungs-Umfang, -Aufwand 

und -Nachweis. Die standort-

spezifischen konkreten Bedin-

gungen entschieden über Art 

und Umfang der Einbeziehung 

maßgebender sogenannter Ex-

positionspfade. Beginnend bei 

der örtlichen Auswahl und 

Festlegung der Messstellen, 

sind subjektive Faktoren zur 

Erfassung und Wertung von 

möglichen Einwirkungen nicht 

zu vermeiden. 

Die verbliebenen Uranalt-

standorte empfinden Thürin-

ger Verantwortungsträger als 

abgelegene Orte, die für An-

wohner keinerlei radiologi-

sche Belastung bedeuten und 

nur begrenzt und zufällig ei-

nen Belastungsherd erzeugen 

können. Also begrenzt auf 

Spaziergänger, Freizeitsport-

ler, Pilzsucher, einige Forstar-

beiter und Landwirte, zuletzt 

auch auf Besucher von Aben-

teuerspielplätzen [7]. 

Umfang und Herangehenswei-

se der radiologischen Bewer-

tung unterscheiden sich bei 

Alt- und Sanierungsstandorten 

erheblich. Das Thüringer Lan-

desbergamt stützt sich dabei 

auf die gleichen Grundlagen, 

so dass von ambivalenten Er-

messensspielräumen auszuge-

hen ist. Die Strahlenschutz-

verordnung (StrlSchV) selbst 

enthält nur wenige konkrete 

Vorgaben, die durch „Em-

pfehlungen“ der Strahlen-

schutzkommission (SSK) und 

Anordnungen des Bundes-

umweltministerium bzw. des 

Bundesamtes für Strahlen-

schutz (BMU/BfS) Ergänzung 

fanden. Die StrlSchV vom 

20.07.2001 [2] legt in Para-

graph 46 eine zulässige Expo-

sitionsdosis für Einzelperso-

nen in Höhe von 1,0 Millisie-

vert pro Jahr (mSv/a) fest, die 

durch das Regelwerk im Zu-

sammenhang mit Uranalt-

standorten lediglich als Richt-

wert angesetzt wird. Darüber 

hinaus widmet sich der Para-

graph 118 [1] in Übernahme 

des DDR-Rechts der Berück-

sichtigung von Aktivitäten im 

Boden und Haldenkörpern2, 

allerdings begrenzt auf die 

Sanierung bzw. Sanierungsar-

beiten. 

Die Revitalisierung des ost-

deutschen Uranbergbaus durch 

die bundeseigene Wismut 

GmbH war und ist zum Teil 

noch von umfangreichen Um-

weltüberwachungsprogrammen, 

dem sogenannten Monitoring, 

begleitet. Vor allem aus dieser 

Datenbasis heraus entwickelte 

sich in dem vergangenen vier-

tel Jahrhundert ein Regelwerk 

mit diversen Bewertungskrite-

rien. 

Zu den inzwischen mit techni-

schen Sanierungsarbeiten (fast) 

abgeschlossenen Uranbergbau-

standorten gehört das Umfeld 

                                                  
2 Demnach unterlag alles berg-

bauliche Material mit natürlicher 

Radioaktivität über 0,2 Bq/g Ra-

dium den Strahlenschutzbestim-

mungen. Weiterhin darf die Be-

völkerung der Uranbergbauregion 

mit bis zu 5 mSv/a belastet wer-

den. 

der ostthüringischen Stadt 

Ronneburg, eine der bekann-

testen und wichtigsten Orte 

für den ehemals sowjetisch-

deutschen Uranabbau. 

Anhand des Verlaufes der Ra-

dongehalte3 der Außenluft 

dieser prädestinierten Berg-

bauregion werden im Folgen-

den die Rolle des sich entwi-

ckelnden Regel- und Verord-

nungswerkes für die Sanie-

rung und dessen Eignung für 

teil- und unsanierte Uranalt-

standorte aufgezeigt. Neben 

dem Radon finden alle wich-

tigen Bewertungskriterien aus 

dem Regelwert Beachtung. 

Vielleicht klärt sich dabei die 

Frage, wieso die erheblichen 

Langzeitaufgaben für sanierte 

Gebiete erforderlich sind, da-

gegen Altstandorte mit ver-

gleichbaren radioaktiven Po-

tentialen keinerlei Aufwen-

dungen in Thüringen erfor-

dern?  

Die REI Bergbau 

Die Erfahrungen, die beglei-

tend bei Stilllegung und Anla-

genrückbau der Uranbergbau-

anlagen und deren kontami-

nierten Flächen im Sanie-

rungsprozess bis 1996 in 

Sachsen und Thüringen ge-

sammelt wurden, flossen in 

die seit 1997 nur für den Os-

ten Deutschlands geltende 

„Richtlinie zur Emissions- 

und Immissionsüberwachung 

bei bergbaulichen Tätigkei-

ten“ (die so genannte REI 

Bergbau [3]) ein. Sie enthält 

Vorgaben zu Art (Messgrö-

ßen), Umfang (Überwa-

chungszyklen) und Methoden 

der Emissions- und der Im-

missionsüberwachung unter 

Beachtung bzw. Ermittlung 

der Ausbreitungsverhältnisse. 

Für die zuständigen Leitstel-

len der Länder zur Überwa-

chung der Umweltradioaktivi-

tät wurden bei der Durchfüh-

rung von Messungen die ei-

gens entwickelten und ange-

passten Probeentnahme- und 
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Dieser Fachbeitrag legt die Mängel der Bewertung der 
radiologischen Relevanz von Uranbergbau-Altlasten 
in Deutschland offen. Am Beispiel des Sanierungsver-
laufes mit einer Vielzahl positiver Sanierungsergeb-
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rungsstandorten, unabhängig vom jeweiligen radioak-
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Messverfahren verbindlich. 

Man wollte damit auf wissen-

schaftlicher Grundlage den 

Überwachungsstellen einheit-

liche Messverfahren und de-

ren Aus- bzw. Bewertungsal-

gorithmen an die Hand geben. 

Die Richtlinie stellt die Fort-

schreibung der DDR-Verord-

nungen VOAS4 und HaldAO5 

dar. Die weiterbestehende 

Gültigkeit für den „Sonder-

fall“ Stilllegung und Sanie-

rung der Betriebsanlagen und 

-stätten des Uranbergbaus ge-

schah dann durch Aufnahme 

in den Paragraphen 118 (Fort-

geltung des DDR-Rechts) und 

in den Paragraphen 48 (Im-

missions- und Emissions-

überwachung bergbaulicher 

Tätigkeiten) der StrSchV [2]. 

Die Emissionserfassung betraf 

den Uran-, Radon-, Radonfol-

geprodukte-Austrag und Akti-

vitätskonzentrationen radioak-

tiver Stäube, die bei Bergbau-

Abwettern sowie radioaktiver 

Abluft und Abwässern anfal-

len können. Die bis dato Be-

zeichnung „radioaktiver Aus-

wurf“ änderte man in die 

harmlosere Bezeichnung „Ab-

leitung“. Immissionsseitig ka-

men gleiche und weitere Un-

tersuchungen, z. B. auf Radi-

um und die Ortsdosisleistung, 

hinzu. Einbezogen wird die 

Gesamtheit von Luft-, Boden- 

und Wasserpfad (hier Oberflä-

chen-, Sicker- und Grundwas-

ser) an sogenannten Einwir-

kungsstellen. Diese richten 

sich nach der erforderlichen 

Abbildung des Istzustandes, 

resultierend aus der Strahlen-

exposition der Ableitung und 

Freisetzung radioaktiver Stof-

fe durch die bergbauliche 

Tätigkeit, worunter auch Sa-

nierungs- und Verwahrungs-

arbeiten gerechnet wurden. 

                                                  
4 Verordnung über die Gewähr-

leistung von Atomsicherheit und 

Strahlenschutz v. 11.10.1984 

nebst Durchführungsbestimmun-

gen 
5 Anordnung zur Gewährleistung 

des Strahlenschutzes bei Halden 

und industriellen Absetzanlagen 

und bei der Verwendung darin 

abgelagerter Materialien v. 

17.11.1980 

Abbildung 1 stellt eine Wer-

tung des Sanierungserfolges 

durch die Wismut GmbH für 

den Raum Ronneburg am Bei-

spiel des Radongehaltes in der 

Außenluft dar, die mit als 

Grundlage für die REI Berg-

bau diente. Im Sommer- und 

Winterhalbjahr erfolgten ent-

sprechende Dosimeter-Mess-

ungen. Durch die Unterteilung 

der Messpunkte in Nahbereich 

(bergbaulich beeinflusst) und 

Fernbereich (bergbaulich nicht 

beeinflusst) differenzierte man 

die Immissionsüberwachung. 

Ziel der Unterteilung war die 

bessere Verdeutlichung eines 

natürlichen Hintergrundberei-

ches für die Region ohne 

Bergbaubelastung, aber auch 

eine „Entschärfung“ des 

Durchschnittswertes der Ra-

donbelastung der Region. Seit 

1996/97 wurde die Unter-

scheidung üblich. Indem sich 

bergbaunahe Bereiche den 

ferneren annäherten, wurde 

ein Gesamt-Sanierungserfolg 

nachgewiesen. Daraus schluss-

folgernd reduzierte die Wismut 

GmbH den Umfang des 

Messstellennetzes. Neben dem 

Ort stellt die Anzahl der 

Messpunkte eine wichtige 

Größe der Vergleichbarkeit 

der Datenreihen dar. Als Nah-

bereich wählte man Betriebs-

flächen und jeweils erste 

Wohnbebauungen in deren 

Nähe, aber auch unbewohnte 

Stellen. Diese bezeichnet man 

bis heute als „Nicht-Pegel-

messstellen“, im Fernbereich 

als „Pegelmessstellen“. Eine 

Ermittlung von Kollektivdo-

sen für die Bevölkerung war 

dabei allerdings nur über-

schlägig machbar, dagegen 

sind Individualbelastungen an 

der jeweiligen Messstelle un-

ter Hinzuziehung von An-

nahmen, z.B. der Aufenthalts-

zeiten, ausweisbar. Es ver-

wundert nicht, dass es im Be-

trachtungszeitraum der Abbil-

dung 1 im Fernbereich ab 

1993 zu keiner Feststellung 

von Überschreitungen der Be-

völkerungsdosis kam (vgl. 

Tabelle 1). Der Nahbereich 

hatte lediglich Einzelfälle hö-

herer Belastung aufzuweisen; 

auf den Betriebsflächen selbst 

galt ohnehin der Berufswert 

von 20 Millisievert pro Jahr 

(mSv/a). 

Handlungsrichtlinien für die 

Umweltüberwachungen (Mo-

nitoringprogramme) wären 

schon bei Beginn der Sanie-

rungsarbeiten der Wismut 

GmbH sinnvoll, sogar not-

wendig gewesen. Das Neuland 

der Sanierung bergbaubeding-

ter Radioaktivität forderte 

auch hier Tribut. Die Praxis 

eilte, wie nicht selten bei nuk-

learen Problemen, theoreti-

schen Kenntnissen voraus. Im 

konkreten Fall traf dies bereits 

für die Ermittlung zulässiger 

Restbelastungen bei den ob-

jektspezifischen Sanierungs-

zielen und für die Ausweisung 

vorbergbaulicher natürlicher 

Strahlungspegel zu. 

Wie die abnehmenden Durch-

schnittswerte in Abbildung 1 

belegen, stellte sich heraus, 

dass Reduzierungen über und 

selbst bis 1 Millisievert pro 

Jahr infolge bergbaulich ver-

ursachter Mehrbelastung nicht 

(mehr) nötig waren, da diese 

insbesondere an Wohnstand-

orten, aber auch auf den meis-

ten anderen Arealen gar nicht 

(mehr) erreicht wurden. Dem-

zufolge hätte die Sanierung 

rein theoretisch eingestellt 

werden können bzw. sich auf 

wenige Maximalbereiche re-

duzieren lassen. Für den Er-

halt sanierungsbedingter Strah-

lenschutzgenehmigungen führt 

die Wismut GmbH spezi-

fizierte Umweltbewertungen 

durch. Sie beinhalten radiolo-

gische Untersuchungen und 

bewerten ein konkretes Sanie-

rungsvorhaben im Vorfeld, 

um dem Optimierungsgebot 

des Strahlenschutzes gerecht 

zu werden. Die sich anschlie-

ßenden Expositionspfadanaly-

sen ergaben sanierungsbeglei-

tende und die Sanierungser-

gebnisse überwachende Mess-

programme, deren Messgrö-

ßen, -orte und -intervalle oft 

über den Anforderungen der 

REI Bergbau lagen, um einen 

Effekt überhaupt nachweisen 

zu können. Mitunter bestimm-

ten aber auch erst die erreich-

Abbildung 1: Durchschnittlicher Radongehalt in der Außenluft (in Bq/m³). 
Umgebungsüberwachung Ronneburg 1991 bis 1997. Datenquellen: [13],[14] 
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baren Ergebnisse der Praxis 

die Festsetzung der Zielgrö-

ßen. Im Wesentlichen geht es 

um den Betrag der Reduzie-

rung möglicher Bevölkerungs-

expositionen, die selbstredend 

eine bergbaubedingte Zusatz-

belastung von 1 Millisievert 

pro Jahr in Anlehnung an Pa-

ragraph 46 StrlSchV unter-

schreiten müssen. Im Durch-

schnitt wurde im Zeitraum der 

Abbildung 1 in bewohnten 

Bereichen Ronneburgs dieser 

Wert bergbaubedingt nicht 

mehr erreicht.6 So reduzierte 

sich die Größe des nachzu-

weisenden Reduzierungsbe-

trags für die ansässige Be-

völkerung deutlich unter 1 

mSv/a. Unter solchen Bedin-

gungen dann einen höheren 

Belastungsnachweis aus Uran-

altstandorten ableiten zu wol-

len, ist illusorisch. 

Berechnungsgrundlagen 
Bergbau – BglBb 

Parallel zur REI Bergbau [3] 

entstanden die Berechnungs-

grundlagen Bergbau (BglBb) 

[4]. Das selbstgestellte Ziel 

der Strahlenschutzkommission 

lautet für die ersten Fassung 

der BglBb noch: „Die Be-

rechnungsgrundlagen Berg-

bau dienen zur Ermittlung der 

Strahlenexposition in Inter-

ventionssituationen aufgrund 

erhöhter Umweltradioaktivität 

durch bergbauliche Hinterlas-

senschaften in den neuen 

Bundesländern.“ [4] 

Bezogen auf die Bevölkerung 

sollten die Berechnungsgrund-

lagen der Einschätzung von 

Strahlenexpositionen im Rah-

men von Altlasten- und 

Standortuntersuchungen die-

nen, sofern diese für expositi-

onsverringernde Maßnahmen 

(also Sanierung) vorgesehen 

waren. Dabei galt und gilt 1 

Millisievert pro Jahr als ein-

zuhaltender Dosisrichtwert bei 

der Realisierung der Arbeiten 

(Intervention). 

                                                  
6 Ausnahme war die Werdauer 

Straße bis zur Außerbetriebnahme 

des dortigen Abwetterschachtes 

1993. 

Die Anwendung bei Nutzung, 

Sanierung und Folgenutzung 

aller Uranbergbauflächen und 

-einrichtungen, Altlasten und 

Sanierungsgebieten der Wis-

mut GmbH erhielt in der aktu-

ellen Fassung von 2010 in ei-

nem wichtigen Punkt Präzisie-

rung: „Die Berechnungs-

grundlagen Bergbau be-

schränken sich auf die Angabe 

von Verfahren zur Berech-

nung der bergbaubedingten 

Strahlenexposition. Sie enthal-

ten keine materiellen Strah-

lenschutzanforderungen wie 

z.B. Regelungen zu Sanie-

rungszielen oder Angaben, 

unter welchen Voraussetzun-

gen Sanierungsmaßnahmen 

gerechtfertigt oder nicht ge-

rechtfertigt sind“ (Zitat aus 

[4] S. 2 und [5] S. 12). 

In die Verordnung [4] gingen 

nun endlich die bis dato nicht 

bzw. separat betrachteten „… 

Strahlenexpositionen durch In-

halation von Radon und sei-

nen kurzlebigen Zerfallspro-

dukten infolge bergbaube-

dingter Umweltradioaktivität“ 

[6] ein. Jetzt, nachdem die 

Radonhöhen der Uranstand-

orte keine kritischen Werte 

mehr erreichten, war die 

Gesamtheit der möglichen 

Szenarien aller wirkender Ex-

positionen auszuweisen: Die 

äußere Gammastrahlung, In-

halation (Staub und Radon), 

Bodenaufnahme sowie die In-

gestion über Wasser und Le-

bensmittel. Szenario bedeutet 

immer auch die subjektive 

Festlegung von Einwirkstel-

len, Referenzpersonen und 

Aufenthaltszeiten für jeden 

speziellen Fall.  

Inzwischen wurden die Ver-

gleichsmessungen in den Sa-

nierungsgebieten der Wismut 

GmbH fortgesetzt. Abbildung 

2 dokumentiert das für Stadt 

und Umgebung Ronneburgs. 

Im Diagramm fehlen von 

1998 bis 2002 die bergbauli-

chen „Nahzonen“, da hier kei-

ne Angaben mehr veröffent-

licht wurden. Rückwirkend ab 

2003 konnten vom Umwelt-

kreis die Daten direkt bei der 

Wismut GmbH abgefragt wer-

den. Sanierungsbedingt traten 

gewisse Differenzen zum nor-

malen Hintergrund weiterhin 

auf, was spezifischen Ursa-

chen geschuldet ist. Hierzu 

gehören punktuelle Belastun-

gen aus der Umsetzung kon-

kreter Sanierungsprojekte und 

(noch) verbliebene Maximal-

belastungen unsanierter Berei-

che (vgl. Abbildung 4). 

Die Expositionspfadanalysen 

galten als wesentliche Voraus-

setzung zur Ermittlung des 

Sanierungsbedarfes. Allerdings 

reichten sie objektkonkret An-

fang der 1990er Jahre auch bei 

Einbeziehung des Radonpfa-

des nicht mehr für die 

Überschreitung der eigentlich 

notwendigen 1 mSv/a zu-

sätzlicher Bevölkerungsbelas-

tung aus. Für Insider war das 

spätestens nach Beseitigung 

der Laugungshalde Gessen der 

Fall. In Ronneburg wurden 

nach 1994 noch zirka 93 Pro-

zent des gesamten Haldenma-

terials mit über 130 Millionen 

Kubikmeter umgelagert, ohne 

dass es zu Überschreitungen 

der 1 mSv-Regel für die Be-

völkerung kam. Erst recht 

kann dieses Maß kein Ent-

scheidungskriterium bei der 

Bewertung von Altstandorten 

sein. 

Aus Abbildung 2 geht der 

Schwankungsbereich der na-

türlichen Hintergrundbelas-

tung Ronneburgs hervor, die 

zwischen 15 und 35 Becquerel 

pro Kubikmeter Luft (Bq/m³) 

schwankt. Die Wismut GmbH 

schätze bereits 1992 intern ei-

nen Betrag um 20 Bq/m³. Der 

nunmehrige relativ breite 

Schwankungsbereich ist noch 

nicht abschließend erklärbar. 

Die Anzahl der Messpunkte 

wurde stufenweise reduziert. 

Für Altstandorte außerhalb der 

Sanierungsgebiete existieren 

derartige Messreihen nicht. 

 

 
Empfehlungen der Strah-
lenschutzkommission 

Die Empfehlungen und Stel-

lungnahmen der Strahlen-

Abbildung 2: Durchschnittlicher Radongehalt der Außenluft (in Bq/m³). Umgebungs-
überwachung Ronneburg über den gesamten Sanierungszeitraum 1991 bis 2015; 

Datenquellen: 1991-1997 [13],[14], 1998-2003 [14], 2003-2015 [15] 
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schutzkommission7 (SSK) ha-

ben meist Verordnungskraft 

und widmeten sich infolge 

unzureichender gesetzlicher 

Vorgaben besonders Anfang 

der 1990er Jahre der Absiche-

rung des Sanierungsprozesses 

im Uranbergbau. Dabei wurde 

das DDR-Recht einbezogen. 

Strahlenschutzgrundsätze [10] 

gab es nun für: Verwahrung 

und Nutzung von Halden, zur 

Freigabe von Gebäuden, Flä-

chen, Schrott und Geräten des 

Uranbergbaus und deren wei-

tere gewerbliche oder land-

wirtschaftliche Nutzung bis 

hin zur Umwandlung in Park-

anlagen. 

Von Anfang an orientierte 

sich die SSK auf Richtwerte, 

die für die Bevölkerung eine 

zusätzliche potentielle Strah-

lenexposition von 1 mSv/a 

(effektive Dosis) als Folge des 

Bergbaus mit sich bringen. 

Zuletzt versuchte man mit der 

Stellungnahme zur 274. Sit-

zung im Februar 2015 [9] die-

sen Grundsatz in Überein-

stimmung mit der 2013/59/ 

EURATOM und der Inter-

nationalen Strahlenschutzkom-

mission (z.B. deren ICRP 103) 

zu bringen. Die Grundsätze 

der SSK aus dem Jahre 1991 

gingen im Wesentlichen auch 

in alle Folgeregelungen RAI 

Bergbau [3] und BglBg [4] 

ein, was durchaus zu  Wider-

sprüchen führte. Die Vielfalt 

der Einwirkungen, die zu-

sammenzutragen wären, geriet 

an Problemstellen in Konflikt 

mit den „verbindlichen Em-

pfehlungen“ der SSK zum 

Umgang mit den Hinterlas-

senschaften des Uranberg-

baus. Ein Beispiel bilden die 

Radonvorgaben, die anfangs 

getrennt als Einzelszenario8 

betrachtet wurden. 

                                                  
7 Die Strahlenschutzkommission 

(SSK) ist das Beratergremium des 

Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit. 
8 Hinzu kommt, dass die Exposi-

tionen durch Inhalation von Ra-

don und seinen Folgeprodukten 

nicht in die Expositionsberech-

nung aller Pfade eingehen, son-

Der Problematik Radon in und 

außerhalb von Gebäuden 

räumt die SSK seit langem ei-

ne gewisse Priorität ein. Zum 

Radon-Thema positionierte 

sich die Kommission von 

1980 bis 2007 in 12 Stellung-

nahmen. Bestimmend wurden 

die „Grundsätze zur Bewer-

tung der Strahlenexposition 

infolge Radon-Emissionen aus 

bergbaulichen Hinterlassen-

schaften in den Uranerzberg-

baugebieten Sachsens und 

Thüringens“ [11] aus dem 

Jahr 1994. Gedacht waren die 

Empfehlungen vor allem zur 

Bewertung der atmosphäri-

schen Belastung durch Gru-

benlüfter und großflächige 

Bergbauhinterlassenschaften. 

Dabei ging man davon aus, 

dass es eine normale Hinter-

grundbelastung in Gebieten 

gibt, die geologisch höhere 

Urangehalte aufzuweisen ha-

ben. Ohne bergbauliche Tä-

tigkeit würde diese 80 Bec-

querel pro Kubikmeter Luft 

(Bq/m³) betragen. Da 1 mSv/a 

zulässige Dosis angesetzt 

wird, können weitere 50 

Bq/m³ bergbaubedingt zuge-

lassen werden. Diese Belas-

tungen sollten nicht etwa für 

                                                  
dern gesondert mit einen Richt-

wert bewertet werden sollte [11]. 

die Emissionsstellen (Halden) 

gelten, sondern für die nächst-

gelegenen Wohngebiete. Die 

Halden im Sanierungspro-

gramm der Wismut GmbH 

und eben auch die Altlast-

standorte bzw. Althalden au-

ßerhalb überschreiten diese 

Toleranzgröße an den Wohn-

stellen selten. So wird der 

Pfad der Exhalation von Ra-

don aus den Haldenkörpern 

für diese meist als nicht rele-

vant eingeschätzt und nicht 

mit erfasst.  

Bereits nach Einstellung des 

Uranbergbaus in Ronneburg 

wurde deutlich, dass es einen 

„naturgegebenen“ Hintergrund 

von 80 Bq/m³ in den Uran-

bergbaugebieten der früheren 

DDR nicht gibt (Beispiel Ab-

bildung 3 für Ronneburg), 

trotzdem wird er bei der Zu-

sammenstellung von Szenari-

en nach wie vor beachtet. In 

Thüringen reduziert sich daher 

derzeit die Neu- bzw. Umwer-

tung der alten Uranhalden auf 

die Messung der äußeren 

Gammastrahlung. 

Abbildung 3 berücksichtigt im 

Gegensatz zu den vorange-

gangenen Darstellungen auch 

die aktive Bergbauzeit. Gene-

rell sind die geschilderten Ra-

doneingrenzungen von 80 und 

50 Bq/m³ für „ruhende“ Berg-

baulasten ungeeignet und das 

unabhängig vom Grad der 

vorhandenen Sanierung oder 

Abdeckung. Die angeblich 

normalen Hintergrundbelas-

tungen vom 80 Bq/m³ konnten 

in Sachsen und Thüringen nur 

in aktiven Bergbauzeiten er-

reicht werden. Dann waren sie 

aber kein Normallevel mehr. 

Die Daten der Abbildung 3 

zeigen, dass zwischen Nah- 

und Fernbereich eine Korrela-

tion bei jedem Belastungs-

Niveau besteht. Allerdings 

waren während des aktiven 

Bergbaus fast alle Messpunkte 

in Ronneburg bergbaulich be-

einflusst, also auch viele 

Messpunkte der unbeeinflusst 

vermuteten Fernbereiche! Je 

weiter weg man diese damals 

auswählte, desto stärker konn-

te die Durchschnittsbelastung 

„gedrückt“ werden. Die Mess-

punktzuordnung bzw. -benen-

nung blieb zwar über die 

Jahrzehnte gleichbleibend, 

doch gingen Messstellen aus 

dem Monitoring heraus und 

auch neu ein. 

Die völlige Nichteignung der 

heute noch im Regelwerk kur-

sierenden und von der Wismut 

GmbH formal nach wie vor 

zur Bewertung herangezoge-

nen SSK-Regel wird deutlich, 

Abbildung 3: Durchschnittlicher Radongehalt der Außenluft (in Bq/m³). 
Umgebungsüberwachung Ronneburg 1985 bis 2015. Datenquellen: 1985-1989 [12], 1991-

1997 [13],[14], 1998-2003 [14], 2003-2015 [15] 
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wenn man die Entwicklung 

der internationalen Auffas-

sungen dazu verfolgt. Diese 

entwickelten sich interessanter 

Weise auch aus den Ergebnis-

sen der deutschen Uranberg-

baubewertung. Die SSK wür-

de mit 80 Bq/m³ (vermeintli-

che Grundbelastung) + 50 

Bq/m³ (Toleranzausschöpfung 

von zusätzlich 1 mSv/a) = 130 

Bq/m³ zulässigen Radons in 

der Außenluft sogar den seit 

einigen Jahren diskutierten 

Innenraumgehalt von 100 

Bq/m³ überschreiten und den 

2010 von der ICRP aufgestell-

ten 200 Bq/m³ [17] verdächtig 

nahe kommen. Auch ohne auf 

die in den letzten Jahrzehnten 

gewonnenen Erkenntnisse aus 

epidemiologischen Daten für 

neue Dosiskoeffizienten, bio-

kinetische und dosimetrische 

Modelle hier eingehen zu 

können, ist diese Sichtweise 

des Jahres 1991 endlich zu 

den Akten zu legen. In Tabelle 

1 führt die SSK-Betrachtung 

zu keiner bis geringer zulässi-

ger Belastung für die Bevölke-

rung, selbst in der aktiven 

Bergbauzeit! Für die Exposi-

tionsberechnung in Abbildung 

4 und die Bewertung nach 

Abbildung 5 findet nicht der 

SSK-Wert, sondern der tat-

sächliche Radon-Hintergrund 

Berücksichtigung, sonst wür-

de der Sanierungserfolg der 

Wismutregion kaum nach-

weisbar. 

ICRP und EURATOM 
2013/59 

Die Internationale Strahlen-

schutzkommission (ICRP) prä-

zisierte 2007 in der Empfeh-

lung 103 [18] die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse zur 

Biologie und Physik von 

Strahlenexpositionen, was die 

SSK dann 2015 übernommen 

hat [9]. Die Differenzierung 

zwischen natürlicher und 

künstlicher Radioaktivität wur-

de abgeschafft, nachdem be-

reits die ICRP 60 aus dem 

Jahre 1996 eine Gleichbe-

handlung empfahl, die nie 

Eingang in das deutsche 

Strahlenschutzrecht fand. Eine 

ganzheitliche Betrachtung auf 

Personen einwirkender Exposi-

Tabelle 1: Bergbaubedingte durchschnittliche zusätzliche Expositionen durch Radon der 
Außenluft für die Bevölkerung Ronneburgs (Fernbereiche) 

 nach SSK-Bewertung mit tatsächlicher 

Hintergrundbelastung 

1985-

1989 

Max: 125 – 80 =  

45 Bq/m³ ≈ 0,9 mSv/a 

Min: 65 – 80 =  

- 15 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

Max: 125 – 35 

= 90 Bq/m³ ≈ 

1,8 mSv/a 

Min: 65 – 15 = 

50 Bq/m3 ≈ 

1,0 mSv/a 

1991-

1997 

Max: 39 – 80 =  

- 41 Bq/m³ ≈ keine 

zusätzliche 

Exposition 

Min: 21 – 80 =  

- 59 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

Max: 39 – 35 = 

4 Bq/m³ < 

0,1 mSv/a 

Min: 21 – 15 =  

6 Bq/m3 ≈ 

0,12 mSv/a 

1998 – 

2002 

Max: 34 – 80 =  

- 46 Bq/m³ ≈ keine 

zusätzliche 

Exposition 

Min: 14 – 80 =  

- 66 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

Max: 34 – 35 = 

- 1 Bq/m³ < 

0,1 mSv/a 

Min: 14 – 15 =  

- 1 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

2003 - 

2015 

Max: 43 – 80 =  

- 37 Bq/m³ ≈ keine 

zusätzliche 

Exposition 

Min: 14 – 80 =  

- 66 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

Max: 43 – 35 = 

8 Bq/m³ ≈ 

0,16 mSv/a 

Min: 14 – 15 =  

- 1 Bq/m3 ≈ 

keine zusätzliche 

Exposition 

Aus den Datenreihen der durchschnittlichen Radonwerte der bergbaulich nicht beeinflussten 

Gebiete der Abbildung 3 ergeben sich je nach Ansatz unterschiedliche bevölkerungsrelevante 

Belastungsbereiche, die in den gewählten Zeitdistanzen charakteristisch waren. Dabei wurde 

der tatsächliche Hintergrund im Min/Max-Vergleich entsprechend zugeordnet (Tabelle 1). 

Abbildungen 4a und 4b: Maximaler Radongehalt der Außenluft (in Bq/m³) (4a) mit 
resultierender Exposition (nach Abzug der tatsächlichen Hintergrundsituation) in 
Ronneburg 1985 bis 2015 (4b) 
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tionen mit aktuellen Dosis-

werten setzte sich gegen bis-

her praktizierte Differenzie-

rungen durch, und die Aus-

dehnung auf Umweltprobleme 

ist vorzusehen: „Es wird klar-

gestellt, wie diese auf Strah-

lenquellen, die Expositionen 

verursachen, und auf Perso-

nen, die exponiert werden, an-

zuwenden sind. (…) Die Em-

pfehlungen enthalten auch ei-

nen Ansatz, um einen Rahmen 

für den Strahlenschutz der 

Umwelt zu entwickeln.“ [18] 

In Übereinstimmung mit der 

ICRP-Publikation 103 be-

zeichnet die Euratom 2013/59 

[1] Uranbergbau-Altlasten als 

kontaminierte Gebiete mit be-

stehenden Expositionssituati-

onen, für die nach Artikel 73 

Schutzstrategien und ständige 

Begrenzungen von Expositio-

nen realisiert werden müssen. 

Referenzwerte, die Bandbreite 

möglicher Belastungen, Ab- 

und Eingrenzung betroffener 

Gebiete mit Kontroll-, Infor-

mations- und Überwachungs-

mechanismen bilden Aufga-

benfelder, die die bisherige 

Praxis in Thüringen weit 

übersteigen würden. Nun wird 

von drei Kategorien ausge-

gangen: „geplante“, „bestehen-

de“ und „Notfall“- Exposition. 

Der Grundsatz von Dosis-

grenzwerten existiert dann nur 

für „geplante“ Expositionen. 

Bei den anderen gilt die 1 

mSv/a nur als Richtwert, der 

mit mittelfristigen Referenz-

werten überschritten werden 

kann. Für Altlasten würde ent-

sprechend SSK [9] so 1 bis 20 

mSv/a möglich. Die Euratom 

2013/59 nennt lediglich „ge-

eignete Referenzwerte“ mit 

Angabe zulässiger Überschrei-

tungen, sowohl über als auch 

unter 1 mSv/a (Anhang 1). Im 

Artikel 5b geht die Richtlinie 

über diese Strahlenschutz-

Belange hinaus und im Artikel 

7 wird gefordert, bei den fest-

zulegenden Referenzwerten 

sowohl Anforderungen des 

Strahlenschutzes als auch ge-

sellschaftliche Kriterien ein-

fließen zu lassen. Als Praxis-

vergleich soll an dieser Stelle 

wieder das Sanierungsgebiet 

Ronneburg dienen. 

Bezogen auf die Dosisbelas-

tungen der Bergbauregion 

Ronneburg belegt die Durch-

schnittsentwicklung in Abbil-

dung 3, dass nach Beendigung 

des Bergbaus die Anzahl der 

(Mess-)Stellen, die eine Sanie-

rung zur Reduzierung unter 

den Wert von 1 mSv/a erfor-

derlich machen, überschaubar 

war. Insbesondere bewohnte 

Bereiche waren spätestens seit 

den Außerbetriebnahmen der 

Abwetterschächte nicht mehr 

über den Dosisrichtwert belas-

tet. 

Abbildung 4 zeigt die Maxi-

malwerte der Radonexposition 

(4a) und die daraus abgeleite-

ten bergbaubedingten Dosis-

belastungen (4b) in den Jah-

resscheiben von 1986 bis 

2015. 

Die tatsächliche Hintergrund-

belastung liegt in Ronneburg 

entsprechend Abbildung 3 

zwischen 15 und 35 Bq/m³. 

Zur vereinfachten Darstellung 

gingen 25 Bq/m³ in die Be-

trachtung ein. 

Die Expositionspfade für In-

gestion, externe Strahlung, In-

halation von Alphastrahlern 

und Staub betragen für Er-

wachsene nach [16] bis rund 

20 Prozent der Richtdosis. An 

Krisenstellen auch höher, z.B. 

bis 38 Prozent in [19]. Unter 

der (konservativen) Annahme, 

dass in den 0,2 mSv/a auch 

die terrestrischen Expositi-

onspfade (keine erhöhte Orts-

dosisleistung (ODL)) mit ab-

gedeckt sind, kämen Radon-

gehalte von 50 Bq/m³ x 0,8 = 

40 Bq/m³ für die Ausschöp-

fung des Dosisrichtwertes von 

1 mSv/a als zulässig in Frage. 

Unter Berücksichtigung des 

regionalen Hintergrundes wür-

de diese Dosis in Ronneburg 

bei zirka 25 + 40 = 65 Bq/m³ 

Radon-Außenluftbelastung 

überschritten. Im Vergleich 

dazu fängt nach Annahme des 

SSK-Wertes die zusätzliche 

bergbaubedingte Belastung 

bei 80 Bq/m³ erst an und wäre 

erst bei 130 Bq/m³ als Richt-

wertausnutzung beendet. 

Aus Abbildung 5 geht die An-

zahl der betroffenen Messstel-

len hervor, die von der Über-

schreitung einer zusätzlichen 

Bergbaubelastung von 1 mSv/a 

betroffen waren. In der Berg-

bauzeit lagen 50 bis 100 Pro-

zent aller Messstellen über 

dem zulässigen Wert; nach 

Lesart der SSK allerdings 

deutlich weniger. 

Wann erreichte die „natürli-

che“ und „ruhende“ radioakti-

ve Belastung in den Uran-

bergbauregionen eigentlich 

noch zusätzliche 1 mSv/a? 

Nach Einstellung des aktiven 

Bergbaus 1991  betraf das drei 

Schwerpunkte [16]: 

 Kurzzeitig bis zur proviso-

rischen Abdeckung der 

Spülstrände bei den Ab-

setzanlagen9; radioaktiver 

Staub gelangte ungehin-

dert über die Atmosphäre 

bis zu benachbarten Ort-

schaften  

 Solange die Grubenlüfter 

noch benötigt wurden, 

stellten sie immer einen 

Herd radioaktiver Belas-

tung für angrenzende Wohn-

standorte, die oft nah genug 

lagen, dar. 

 Halden, die unabgedeckt 

mit hohem radioaktivem 

Potential unmittelbar an 

Wohnbebauung grenzten. 

Alle anderen Szenarien sind 

hypothetisch und nicht praxis-

relevant. Im Sanierungszeit-

raum wurden lediglich Einzel-

standorte lokalisiert. Die 

Sachlage verändert sich mit 

der 2013/59/Euratom. Die 

                                                  
9 Die Bezeichnung „Industrielle 

Absetzanlagen“ galt meist für ur-

sprüngliche Tagebaurestlöcher, 

die nach dem Abbau zum Einspü-

len und Sedimentieren stark 

schwermetallhaltiger radioaktiver 

Aufbereitungsrückstände der Erz-

wäschen genutzt wurden. 

Abbildung 5: Anzahl der Messpunkte (MP) mit zusätzlicher Exposition von 1 mSv/a; 
Prozentanteil auf alle Messstellen bezogen. 
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Entsorgung der radioaktiv 

kontaminierten Materialien 

bei der Sanierung stellen keine 

„bestehende“ Situation mehr 

dar und unterliegen dem 

Kernbrennstoffsektor mit ei-

nem Dosiskriterium von 10 

µSv/a. Der Nachweis derarti-

ger Größenordnungen in be-

wohnten Bereichen stellt si-

cher kein Problem dar. Ob 

nun 1 mSv/a oder 10 µSv/a, 

beide sind für die Bewertung 

gesundheitlicher Relevanz un-

geeignet. Es geht um Wahr-

nehmungsgrößen für vorhan-

dene, weitgehend unbekannte 

radioaktive Potentiale. Diese 

können bei Uranaltlasten 

durch gewollte oder ungewoll-

te Freisetzung, z.B. durch 

Freilegung der oft unzurei-

chenden Abdeckung von Alt-

halden, sehr schnell zu enor-

men Belastungswerten führen. 

Nicht sichtbar und nicht er-

kennbar ist dann rasch das 

Niveau tatsächlicher Gesund-

heitsschädigungen erreicht, die 

unbekannt bleiben oder in 

überregionalen Krebsstatisti-

ken verschwinden, jedoch bis 

heute in der Bevölkerung die-

ser Gebiete verdeckt Angst 

und Unsicherheit erzeugen. 

Zwischenbilanz 

Sicher sind die vereinheitlich-

ten Berechnungsgrundlagen 

ein sinnvolles Hilfsmittel für 

die letztlich angestrebte Do-

sisermittlung für betroffene 

Einwohner oder Geländenut-

zer bei oder auf Uranbergbau-

altlaststandorten. Doch führen 

sie im Zusammenhang mit der 

Bewertung dieser Altlasten in 

Thüringen seit Jahren zu dem 

fatalen Ergebnis der Fehlein-

schätzung und Handlungsun-

fähigkeit. Kürzlich beschrieb 

der Kirchliche Umweltkreis 

Ronneburg im Strahlentelex 

[7] ausführlich die heutige ge-

fährliche Umweltschädigung 

durch eine der am stärksten 

belasteten Halden10 des DDR-

Uranbergbaus überhaupt. Da 

diese nicht Bestandteil der in 

Sanierung befindlichen Be-

triebsflächen der bundeseige-

nen Wismut GmbH ist, ver-

bleibt sie unüberwacht im Alt-

lastpool des Landes. Die Lan-

desregierung Thüringens kommt 

auf Grundlage der geschil-

derten Verordnungen und Be-

wertungsgrundlagen im Zu-

sammenhang mit der dünnen 

Rechtslage gegenüber der Öf-

fentlichkeit im Allgemeinen 

und dem Kirchlichen Um-

                                                  
10 „So gehört die Halde mit ihren 

Boden-Aktivitäts-Konzentratio-

nen der maßgebenden Nuklid-

konzentrationen von 2,5 bis 39,8 

Becquerel pro Gramm Uran-238 

(Bq/g U-238) und 1,89 bis 29,6 

Bq/g Radium-226 (Ra-226) zu 

den höchstbelasteten Halden, die 

es im Ost-Thüringer Bergbau 

überhaupt gegeben hat.“ [7] 

weltkreis Ronneburg im Be-

sonderen stereotyp zu gleich-

lautenden Bekenntnissen der 

Ignorierung. Aktuell erfolgte 

eine öffentliche Stellungnah-

me zum Problemfall der 

„Gauern-Halde“ in der Presse 

wie folgt: „Zum anderen gibt 

es für Uran keine boden-

schutzrechtlichen Vorsorge- 

und Prüfwerte, aus denen 

Eingriffsmöglichkeiten der 

Bodenschutzbehörde abgelei-

tet werden könnten. Zudem 

besteh[t] auch nach dem Strah-

lenschutzrecht bei der ermit-

telten, maximal zu erwarten-

den zusätzlichen radiologi-

schen Belastung derzeit fach-

lich keine Notwendigkeit, aber 

auch rechtlich keine Möglich-

keit, gegenüber dem Eigentü-

mer weitergehende Maßnah-

men anzuordnen und durchzu-

setzen.“ [8]. Besser kann man 

die Nichteignung des vorhan-

denen Verordnungs- und Re-

gelwerkes zur Bewertung der 

Uranbergbaualtlasten nicht be-

gründen. Aktuelle laufende 

Gespräche der betroffenen 

Kommunalverwaltungen mit 

dem TMUEN verlaufen im-

mer wieder ergebnislos. Trau-

rig, dass nun auch die gegen-

wärtige Regierung in Thürin-

gen (wie die 25 Jahre CDU-

geführte vorherige) keinen neu-

en Ansatz bringt. Leider wird 

damit den Bürgern im ge-

genwärtigen komplizierten ge-

sellschaftlichen Prozess wie-

der deutlich gemacht, dass die 

bisher etablierten Parteien kei-

ne wirkliche Alternative bil-

den. Insofern stehen die seit 

Jahrzehnten bürgerbewegten 

Mitstreiter des Kirchlichen 

Umweltkreises alternativlos in 

Opposition. 

Änderungen der 
Bewertungskriterien für 
Uranaltlasten 

Kriterien aus dem dargestell-

ten Regelwerk fanden im 

Rahmen des Altlastenkatasters 

Berücksichtigung. Eine Aus-

wahl von Parametern, die in 

Anlehnung an die 1 mSv/a-

Regel zur Einteilung der Alt-

laststandorte angewandt wur-

den, enthält Tabelle 2. Die 

durch Fettdruck hervorgeho-

benen Kriterien waren gesetzt 

und zuweisend, die anderen 

erfüllten ihre Funktion in Un-

terordnung an die festen Be-

wertungsparameter bzw. wur-

den mit diesen gemeinsam 

bewertet. 

Die Einordnung der spezifi-

schen Aktivität für die Hal-

den- und Bodenmaterialien ba-

sierten zunächst auf der 

(DDR)-Bestimmung, dass Strah-

lenschutzauflagen bereits ab 0,2 

Becquerel pro Gramm (Bq/g) 

Radium gelten. Die Modifi-

zierung von der Klasse A1 

über A2 zu B führte dann aber 

Tabelle 2: Auswahl verwendeter Prüfkriterien des Altlastenkatasters aus [20])/ bisherige Kriterien 

Kriterium Altlastgebiete ohne 

Nutzungseinschränkung 

(Klasse A1) 

Altlastgebiete mit 

Nutzungseinschränkung 

(Klasse A2) 

Altlastgebiete mit Nutzungseinschränkung und 

Sanierungswahrscheinlichkeit 

(Klasse B) 

Spezif. Aktivität 

Boden  

< 0,2 Bq/g 0,2 – 1,0 Bq/g > 1,0 Bq/g 

auch < 1,0 Bq/g für > 1 ha, > 0,1 Mio. m3  oder hohen 

Pyritgehalt 

Spezif. Aktivität  

(Sicker-) Wasser 

< 0,7 Bq/l Ra-226 

< 3,5 Bq/l U-238 

< 0,3 mg/l Unat 

< 0,7 Bq/l Ra-226 

< 3,5 Bq/l U-238 

< 0,3 mg/l Unat 

> 0,7 Bq/l Ra-226  

> 3,5 Bq/l U-238  

> 0,3 mg/l Unat  

Summenformel >1,0(1) 

Ortsdosisleistung 

ODL  

< 170 nSv/h 170 - 300 nSv/h; bei 

Radonausgasung auch < 

170 nSv/h 

> 300 nSv/h;  

> 170 nSv/h, wenn das genutzte Umfeld unter 100 m 

entfernt liegt 

Fläche   < 1,0 ha bei 0,2-1,0 Bq/g > 1,0 ha 

Volumen    <100.000 m3 > 100.000 m3  

Nutzung Umfeld > 100 m < 100 m < 100 m 

Altlastentyp i.d.R. Halden i.d.R. Halden Halden, IAA, bergbauliche Anlagen 

Radon Außenluft(2) < 50 Bq/m3 < 50 Bq/m3 > 50 Bq/m3 (auch > 100 m) 

Sonstiges  mögl. Staubfreisetzung mögliche Staubfreisetzung; 

mögliche Freisetzung von Radon(2) 

(1) Summe der Einzel-Quotienten der Radionuklide der Uran-Radium-Zerfallsreihe mit jeweils zul. Richtwerten 
(2) zusätzlicher Radongehalt (Bq/m3) zum Normalgehalt der Außenluft der Umgebung 
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dazu, dass im Wesentlichen 

nur große Halden einen Sanie-

rungsanspruch erhalten konn-

ten. Doch führten aufgedeckte 

Einzelprobleme praktisch der-

artige schematische Vorgehens-

weisen ad absurdum. 

Der radioaktive Kontaminati-

onsgrad unter der Oberfläche 

lässt sich allein mit der Orts-

dosis nicht bzw. nur ungenü-

gend erfassen. Veränderungen 

der Nutzungs- und Zustands-

bedingungen können nie aus-

geschlossen werden. Daher ist 

die Kenntnis des radioaktiven 

Potentials der Altlast unab-

dingbar. „Von besonderer Be-

deutung ist dabei der Wert der 

spezifischen Aktivität des Bo-

dens (über) 0,2 Bq/g für ein 

Nuklid der Uran-Radium-

Zerfallsreihe im radioaktiven 

Gleichgeweicht mit den übri-

gen Nukliden dieser Zerfalls-

reihe.“ ([21], S.52). Die nach 

den SSK-Empfehlungen fol-

genden Unterteilungen betra-

fen Messwerte zwischen 0,2 

und 1,0 Bq/g (eingeschränkte 

Nutzungen, in der Regel als 

Forst und Grünland). Ab 1,0 

Bq/g wären erst Einzelfallprü-

fungen durchzuführen, die un-

ter Umständen auf Sanierun-

gen hinauslaufen. Aus heuti-

ger Sicht darf eine solche Un-

terteilung nicht ausschließend 

gehandhabt werden. Die Po-

tentialbewertung muss im Zu-

sammenhang mit allen Krite-

rien erfolgen und zum Bei-

spiel Hotspots nicht durch ein-

fache Durchschnittsberechnun-

gen eliminieren. 

Aus älteren Bestimmungen 

der SSK (1993) stammen die 

Richtwerte zur Sickerwasser-

aktivität, die in der Kategorie 

B einen zusätzlichen Dosisan-

teil von grösser 0,5 mSv/a 

über den Wasserpfad zulassen 

sollten. Der sehr hypotheti-

sche Dosisbeitrag als Trink-

wasser-Ingestion wurde spä-

ter, wenn überhaupt, zusam-

men mit der gesamten Nah-

rungsaufnahme als unter 10 

Prozent ausgewiesen. Eine 

Beachtung auch geringerer 

Konzentrationen macht Sinn 

bei ganzheitlicher Expositi-

onsbetrachtung. Aus späteren 

Berechnungsansätzen der SSK/ 

BglBb leiten sich bei Be-

rücksichtigung von 0,1 mSv/a 

(statt unwahrscheinlicher 0,5 

mSv/a) folgende zulässige 

Nuklidbelastungen ab: 

Uran-238: 

8,7 Bq/l x 0,1/0,5 = 1,7 Bq/l 

Radium-226: 

0,6 Bq/l x 0,1/0,5 = 0,12 Bq/l 

Die Handlungsschwellen ver-

ringern sich weiter, je höher 

zusätzliche Bestandteile der 

Zerfallsreihe nachgewiesen wer-

den. 

Völlig überaltert ist inzwi-

schen die Zuordnung des 

Urangehaltes der Sickerwäs-

ser. Damals war der giftige 

Schwermetallcharakter des 

Urans noch unbeachtet, so 

dass bei aktuellen Bewertun-

gen 10 µg/l natürliches Uran 

(Unat) statt der 300 µg/l Unat 

aus Tabelle 2 zu beachten 

sind. 

Die Bedeutung des Kriteriums 

„Sickerwasser“ ist im Zu-

sammenhang mit der Ingesti-

on von untergeordneter Be-

deutung – im Gegensatz zur 

hydrochemischen Beeinflus-

sung der Umgebung. Insofern 

bilden die errechneten niedri-

gen Konzentrationen beim 

Auftreten an den Immissions-

stellen (Grundwasser, Vorflu-

ter) ein auslösendes Hand-

lungselement zur Ermittlung 

relevanter Belastungsgrößen 

des Wasser- und Bodenpfades. 

Eine der wichtigsten Bewer-

tungskriterien ist die Ortsdo-

sisleistung. Aus Zeit- und 

Kostengründen stand diese 

Bewertung bei der Erstellung 

des Altlastenkatasters im Vor-

dergrund, „… da wegen der 

Dominanz der terrestrischen 

Tabelle 3: Empfehlung Bewertungskriterien für Uranaltlaststandorte – konkretisierte Kriterien 

Kriterium Bewertungskriterien für Altlastgebiete des Uranbergbaus 

 

Spezif. Aktivität 

Boden  

> 0,2 Bq/g Bodenaktivität als Schwellen-/Handlungswert 

im Rahmen Gesamtbetrachtung einen spezifischen Referenzwert ≤ 1,0 

Bq/g1 als Grenzwert festlegen 

spezifische Bedingungen beachten: z.B. Pyritgehalt  

Spezif. Aktivität  

(Sicker-) Wasser 

Toleranzgrenzen könnten sein: 

< 0,12 Bq/l Ra-226  

< 1,7 Bq/l U-238  

≤ 10 µg/l Unat  

Summenformel aller Nuklide ≤1,0 

Ortsdosisleistung ODL 

(nSv/h) 

Bei unmittelbar angrenzender Bebauung und/oder intensiver  

Nutzungsart  ist das jeweilige Niveau über normalen Umgebungswert 

anzusetzen, z.B. Medianwert 80% oder Bereiche mit deutlicher 

Mehrzahl  

Schwellen-/Handlungswert ≥ 50% über Hintergrund-ODL, wenn das 

genutzte Umfeld über 100 m entfernt liegt und Intensität der Nutzung 

gering ist 

Örtliche und gesell-

schaftliche  Relevanz 

Bedeutung für Infrastruktur, Erholungswesen, Wasserhaushalt u.a. 

spezifische Anforderungen im Territorium, Zustand Altlast 

(Abdeckung usw.) prüfen 

Fläche/ Volumen  Flächen- und größenunabhängige Bewertung 

Nutzung Umfeld besonders relevant bei < 100 m sowie spezifische Faktoren 

Altlastentyp Halden, alte (verfüllte) IAA, Stollen u.a. bergbauliche Anlagen 

Radon Außenluft örtlichen Belastung  abzüglich geogenen Hintergrund ermitteln; 

bei geringen Gesamtbelastungen: 50 Bq/m3 bzw. 1 mSv/a abzüglich 

Summe aus allen Belastungspfaden; dann Vergleich zum vorhandenen 

Radongehalt 

Sonstige bergbaubedingte 

Belastung 

hydrologische und hydrochemische Parameter; z.B. Schwermetall- und 

Salzbelastung für den örtlichen Wasserhaushalt 

Biopfad nach SSK: bezogen auf Uran-Radium-Zerfallsreihe < 10 

Bq/kg Gras, Futterpflanzen;  < 1 Bq/kg sonstige Pflanzen  

Summe Belastungspfade zusammenfassen 

Schlussfolgerungen Festlegungen zum Handlungsbedarf 

1 in Anlehnung an 2013/59 EURATOM [1] Anhang VII, Tab. A, Teil 2 
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Expositionspfade für Strah-

lenexpositionen aus bergbau-

lichen Objekten und Flächen 

damit nicht nur die möglichen 

Expositionsschwerpunkte, für 

die standortspezifischen Prü-

fungen Priorität haben soll-

ten, identifiziert, sondern auch 

bereits bergbauliche Objekte 

und Flächen selektiert werden 

können, für die Sanierungs-

maßnahmen nicht erforderlich 

sind.“ ([22], Anhang S.5). 

Umso wichtiger ist die Ein-

ordnung eines Handlungswer-

tes. Bisher lautete die offiziel-

le Lesart: „Der Wert von 170 

nSv/h wurde (…) generell als 

Indikator für eine von den 

normalen natürlichen Ver-

hältnissen abweichende Situa-

tion gewählt.“ ([21], S.23). 

Die SSK setzte noch höher an, 

indem ab 300 Nanosievert pro 

Jahr (nSv/a) der Handlungs-

wert begann und ab 1000 

nSv/h in unbedingte Handlung 

(Sanierung) überging. Be-

rechnungen über Aufenthalts-

zeiten zum Abmindern des 

Beitrages an der Exposition 

zog man erst bei der individu-

ellen Zusammenstellung (Sze-

nario) hinzu. Demnach erge-

ben sich für 170, 300 und 

1000 nSv/h zulässige Aufent-

haltszeiten von 5.886, 3.333 

und 1.000 Stunden pro Jahr 

(h/a) allein für diesen Belas-

tungspfad. Eine ganzheitliche 

Betrachtung erfordert eine 

Änderung der bisherigen 

Handlungsweise: Bei direkt 

angrenzender Bebauung ist 

jeder Messwert im Niveau 

über dem natürlichen Hinter-

grund zur Bilanzierung heran-

zuziehen. Für größere Distan-

zen könnte die Einführung ei-

nes Schwellenwertes ab 50 

Prozent zusätzlicher Ortsdo-

sisleistung eine mögliche 

Größe sein, sofern andere 

Faktoren dem nicht entgegen-

stehen. 

Weiterhin erfolgte bisher die 

Einstufung der Altlasten als 

radiologisch relevant, wenn 

die zusätzliche atmosphäri-

sche Radonexhalation mit 

über 50 Bq/m³ zu Buche 

schlug, was aber allein schon 

den Jahresrichtwert von 1 

mSv ausfüllte. Demzufolge ist 

unabhängig von der Zu-

ordnung von Aufenthaltszei-

ten eine niedrigere Festlegung 

notwendig. Die tolerierbare 

Exhalation leitet sich aus der 

Gesamtbilanz ab. Demnach 

sollte der jeweilige Betrag 

über dem regionalen Hinter-

grund in die Berechnung ein-

gehen. 

Neben der strahlenschutzrele-

vanten Individualbelastung er-

fordern die hydrologischen 

Auswirkungen der Uranaltlast 

eine prioritäre Berücksichti-

gung. Die Beeinflussung von 

Grundwasser wurde bei kei-

nem Altlaststandort systema-

tisch beurteilt. Dazu sind 

Tabelle 4a: Altlastbewertung und Schlussfolgerung für die Halde Gauern 

Kriterium spezifische Belastung 

Halde Gauern 

Bewertung 

Spezif. Aktivität 

Boden  

Bodenaktivität  

2,5-39,8 Bq/g U-238 

1,9-29,6 Bq/g Ra-226  

mit >> 1,0 Bq/g deutliche 

Grenzwertüberschreitung; enorm 

hohe Bodenaktivität 

Spezif. Aktivität  

(Sicker-) Wasser 

 Ø 0,04Bq/l Ra-226 (Spitze bis 0,39) 

 Ø 11,0 Bq/l U-238 (Spitze 57,3) 

Summenformel Ø  > 3,1 

> 2.500 µg/l Unat  

0,04 < 0,12 Bq/l Ra-226  

11 > 1,7 Bq/l U-238  

Summenformel aller Nuklide  > 1,0 

>> 10 µg/l Unat  

Ortsdosisleistung 

ODL (nSv/h) 

Ortslage in unmittelbarer 

Nachbarschaft  

Die Mehrzahl der Messergebnisse 

(nach [23] 70%) liegt zwischen 170-

300 nSv/h; nicht wenige Hotspots 

vorhanden. Aus 18 Messwerten von 

2014 wurden Ø 323 nSv/h ermittelt. 

85 + (0,5x 0,85) = 128 nSv/h 

Ø 323 nSv/h  > 128 nSv/h  

damit  > 50% über Hintergrund-

ODL (85 nSv/h); deutliche 

Belastung vorhanden 

Örtliche und gesell-

schaftliche  Relevanz 

hohe Bedeutung für Wasserhaushalt  

gärtnerisch und fischereimäßig 

genutzte Gewässer uranverseucht 

ohne Abdeckung, aber bewaldet 

hohe Uran- und Sulfatbelastung der 

Umgebung durch die Halde 

(Wasserpfad) 

Fläche/ Volumen  86,7 ha/ 1,8 Mio. m3 enorm hohes Potential 

Nutzung Umfeld < 100 m dörfliche Bebauung schließt direkt 

an Halde an; 2/3 des früheren Ortes 

sind  von der Halde überschüttet 

Altlastentyp Halde ehemaliger Tagebau mit Halde 

überdeckt 

Radon Außenluft vorhandener Messpunkt im 

langjährigen Vergleich mit örtlichen 

Hintergrund: nach [24]: Ø 74 – 27 = 

47 Bq/m3 ≈ 0,94 mSv/a 

Eine deutliche Mehrbelastung auf 

der Halde ist vorhanden, die auch 

begrenzt in Umgebungsbereiche 

wirkt. 

Summe Ingestion: ca. 0,1 mSv/a 

ODL: Ø ≈ 323 - 85 = 238 nSv/h 

         x 8760 h/a = 2,08 mSv/a als Ø 

Radon: Ø 0,94 mSv/a 

Summe: 3,12 mSv/a 

Deutliche Überschreitung auch 

entsprechend aktueller gesetzliche 

Lage bei Daueraufenthalt gegeben. 

zulässige. Aufent-

haltszeit  

nach 1 mSv-Regel 

 

nach 10 µSv-Regel 

 

 

1 mSv/a/ 2,94 mSv/a = 0,32 

0,32 x 8760 h/a = 2.808 h/a 

10 µSv/a /2940 µSv/a = 0,0032 

0,0032 x 8760 h/a = 28 h/a 

Die Ermittlung von Aufenthalts-

zeiten, die 1 mSv/a unterschreiten, 

ließe eine Bewirtschaftung zu, was 

allerdings bei den hohen Aktivitä-

ten im Untergrund keine sichere 

Lösung ist. 

Sonstige 

bergbaubedingte 

Belastung 

Austretende Sickerwässer unterliegen 

hohen Uran-Gehalten bis 2,5 mg/l; 

hohe Sulfatbelastung vorhanden 

Biopfad: offen 

Fuchsbachaue und direkt 

angrenzende (Fisch!-)Teiche stark 

uranbelastet 

Biopfad zumindest bei den 

Fischteichen stark belastet 

Schlussfolgerungen Die derzeitige Bewertungspraxis ließe gar eine Bewirtschaftung der Halde 

unterhalb 2800 Stunden (noch) zu, ist aber zu vermeiden.  Es treten Hotspots 

auf. Auf Grund der sehr hohen Aktivität von Ø 9,3 Bq/g Ra-226 und Ø 9,9 

Bq/g U-238 (ohne Spitzen!) und der hohen Sickerwasserbelastung für die 

Fuchsbachaue durch Uran und Sulfat sind Sanierungsmaßnahmen unerläss-

lich. 
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„…länger andauernde Unter-

suchungen zur Freisetzung 

aus dem Material des Objek-

tes (z.B. Halde) und den hyd-

rogeologischen Standortbedin-

gungen erforderlich.“ ([21], 

S.32). Schwermetalle müssen 

dabei boden- und gewässer-

rechtlich genauso Berücksich-

tigung finden wie die uran-

bergbautypische Salzbelastung 

(z.B. Sulfat). 

Entsprechend den Vorgaben 

der EURATOM 2013/59 soll 

die Gesamtheit der aus 

Tabelle 3 resultierenden Dosis 

zuzüglich einer Ingestion aus 

gärtnerischer Nutzung oder 

sonstigen Nahrungsaufnahme 

den Richtwert von 1 mSv/a 

nicht überschreiten. Ein Refe-

renzwert kann davon nach 

oben (zeitlich befristet) und 

unten abweichen. 

Der Biopfad ist bei bergbau-

bedingter Auffälligkeit spezi-

ell zu untersuchen, ansonsten 

wurde bisher eine pauschale 

Berücksichtigung im Rahmen 

der Ingestionswertung prakti-

ziert. 

Eine Altlastenbewertung nach 

Tabelle 3 erfordert zusam-

mengefasst: 

 Bewertung des örtlichen 

radioaktiven Potentials 

mittels ausreichender Bo-

den- und Rammkernson-

dierungen (spezifische Ak-

tivität Nuklidreihe) 

 Sickerwasseruntersuchung 

(chemisch und radiolo-

gisch) mit Wirkung auf 

den Wasserpfad; Sedi-

mentprüfung belasteter 

Vorfluter 

 ODL- und Radonmessun-

gen im Vergleich zu dem 

natürlichen Hintergrund 

 Biopfaduntersuchung 

oder, wenn keine Auffäl-

ligkeiten zu erwarten sind, 

auch pauschale Berück-

sichtigung 

 Gesamtbilanz erstellen, 

daraus zulässige Aufent-

haltszeiten auf 1 mSv/a- 

und 10 µSv/a-Basis ermit-

teln und auf Plausibilität 

prüfen; Schutzmechanis-

men ableiten 

Tabelle 4b: Altlastbewertung und Schlussfolgerung für die Halde Dittrichshütte 

Kriterium spezifische Belastung Halde 

Dittrichshütte 

Bewertung 

Spezif. Aktivität 

Boden  

Bodenaktivität  

0,36-2,3 Bq/g U-238 

0,29-5,1 Bq/g Ra-226  

2/3 der Nuklidmessungen 

überschritten den SSK-Wert von 1,0 

Bq/g deutlich 

Spezif. Aktivität  

(Sicker-) Wasser 

bis 0,14 Bq/l Ra-226  

bis 1,24 Bq/l U-238  

bis 50 µg/l Unat  

Ø < 0,12 Bq/l R-226; Spitze 0,14 > 

0,12 

Ø < 1,7 Bq/l U-238; Spitze 1,24 < 1,7 

Summenformel aller Nuklide < 1,0,  

radiologische SW-Belastung 

vorhanden, aber gering 

Ortsdosisleistung 

ODL (nSv/h) 

Ortslage in unmittelbarer  

Nachbarschaft  

140 bis 540 nSv/h (Mehrzahl 200 - 

400 nSv/h); im Ort 120 nSv/h 

die große Mehrzahl der Messwerte auf 

der Halde liegen > 100% über 

Hintergrund-ODL 

Örtliche und gesell-

schaftliche  Relevanz 

Bedeutung für Infrastruktur und 

Wasserhaushalt  

Abdeckung < 15 cm, teilweise  

wieder frei gelegt 

Infrastruktur ist stark beeinträchtigt, 

z.B. als Standort für Kläranlage 

verworfen 

Fläche/ Volumen  > 1 ha > 50.000 m3 bedeutender Flächenverlust am 

Ortsrand 

Nutzung Umfeld < 100 m Bebauung schließt sich an 

Altlastentyp Halde breitgeschobene Althalde mit geringer 

Abdeckung (< 15 cm) 

Radon Außenluft vorh. Messwerte abzüglich 

örtlichen Hintergrund ansetzen 

Bsp.:72 Bq/m3  -14 Bq/m3 =  58 

Bq/m3   

der Zustand der Abdeckung verursacht 

unnötigen Radonaustrag 

Summe Ingestion: ca. 0,1 mSv/a 

ODL: 240-120=120 nSv/h 

         x 8760 h/a = 1,05 mSv/a 

Radon: 1,16 mSv/a 

Summe: 2,31 mSv/a 

deutliche Überschreitung entsprechend 

aktueller gesetzliche Lage bei 

Daueraufenthalt gegeben 

zulässige Aufenthalts-

zeit  

nach 1 mSv-Regel 

 

nach 10 µSv-Regel 

 

 

1 mSv/a/ 2,31 mSv/a = 0,43 

0,43 x 8760 h/a = 3.792 h/a 

10 µSv/a /2310 µSv/a = 0,0043 

0,0043 x 8760 h/a = 38 h/a 

gegenwärtige Bewertungsmethode des 

TLBA (Errechnung von  Aufenthalts-

zeiten, die 1 mSv/a unterschreiten) 

lässt Bewirtschaftung zu 

Sonstige 

bergbaubedingte 

Belastung 

Schwermetallbelastung durch hohe 

Nickelwerte im Haldensickerwas-

ser; Sulfat belastet Vorflut 

Biopfad: > 10 Bq/kg Gras; > 1 

Bq/kg sonstige Pflanzen in (23) 

festgestellt  

Nickel stellt mit über 230 µg/l eine 

bodenschutzrelevante Gefahr dar  

 

 

Biopfadvorgaben überschritten  

Schlussfolgerungen Bei derzeitiger  Bewertungspraxis des TLBA wäre eine Bewirtschaftung der 

Halde zwar errechenbar, entsprechend Zustand der Abdeckung aber nicht zu 

empfehlen.  Auf Grund der deutlich erhöhten Aktivität der Halde und bei 

infrastrukturellem Bedarf sind Sanierungsmaßnahmen sinnvoll. Salz- und 

Schwermetall (SM)-belastungen des Sickerwassers und damit  für die Bach-

aue (Nickel, Sulfat) erfordern Handlungsbedarf. 
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 Sonstige Einflussfaktoren 

bewerten 

 Schlussfolgerungen für 

Handlungsbedarf 

Bewertungsbeispiele 

Entsprechend Euratom 2013/ 

59 sollen Schutz- und Kon-

trollmaßnahmen mit Leben er-

füllt werden. Die vorgeschla-

genen strahlenschutzbezoge-

nen und ortsspezifischen Kri-

terien in Tabelle 3 dienen der 

orientierenden Untersuchung 

auf Verdachtsflächen umfas-

sender als bisherige Teilbe-

trachtungen. Sie ergänzen die 

weiteren bisherigen Daten zu 

Altlasten der Kategorie B. 

Im Strahlentelex erschienen 

im Jahresverlauf zwei Fach-

beiträge mit Bezug auf rele-

vante Objekte dieser radiolo-

gisch relevanten B-Kategorie. 

Die Uranalthalde „Gauern“ 

verseucht nachweislich die 

Aue eines gärtnerisch und fi-

schereimäßig genutzten Vor-

fluters mit Uran; einschließ-

lich des Grundwassers unter 

einer dazwischen liegenden 

Dorfbebauung [7]. Im zweiten 

Beispiel ist die Gemeinde Dit-

trichshütte im Thüringischen 

Schiefergebirge unter anderem 

durch eine als Grün- und 

Weideland freigegebene Alt-

Uranbergbauhalde in der Ent-

wicklung ihrer Infrastruktur 

stark gehemmt und ein sich 

anschließendes Naturschutzge-

biet erfährt Schwermetallein-

träge aus diesem Haldenkör-

per, die die Vorgaben der Bo-

denschutzverordnungen über-

steigen [25]. 

Die Datenlage zur Uranhalde 

Gauern liegt länger zurück 

und ist unvollständig. Die 

Hinzuziehung des Altlastenka-

tasters und einige vorgenom-

mene ergänzende Untersu-

chungen ergaben eine Bewer-

tung der Sachlage entspre-

chend Tabelle 4a. 

Durch den Kirchlichen Um-

weltkreis Ronneburg erfolgten 

seit 2014 Aktualisierungen zur 

Gamma-Ortsdosisleistung 

(ODL) und zur Sickerwasser-

belastung, insbesondere zur 

Immissionsbelastung angren-

zender Gewässer. Zur Bewer-

tung der Radonexhalation 

dienten die Messergebnisse 

des Messpunktes (MP) 126.20 

im Rahmen des Wismut-

Monitorings [24] von 2003 bis 

2015. Die Halbjahreswerte im 

Vergleich zum jeweiligen Ge-

samtdurchschnitt der regiona-

len Radonerfassung (zuletzt 

noch 33 Messstellen) ergaben 

eine langjährige „haldenbe-

dingte“ zusätzliche Radonbe-

lastung von 47 Bq/m³. Anga-

ben zum Biopfad sind für das 

angrenzende Grünland und 

den genutzten Forst ange-

bracht. Die forstwirtschaftli-

che Nutzung der Halde ist 

selbst bei gegenwärtiger 

Rechtslage in Frage zu stellen, 

was sich bei Änderungen im 

Sinne der EURATOM 

2013/59 durchaus schnell ver-

stärken kann. Die Halde hat 

nachweislich ein überaus ho-

hes radioaktives Potential, das 

durch Abdeckungen überaus 

aufwendig zu kapseln wäre. 

Eine komplette Einbindung in 

die am Ort stattfindenden 

Haldenumlagerungen der Wis-

mut-Sanierung stellt die sinn-

vollste Lösung dar. Andern-

falls sind als Sofortmaßnah-

men mindestens erforderlich: 

 Fassung der anfallenden 

Sickerwässer mit Überlei-

tung in die vorhandene 

Wasserbehandlungsanlage 

der Wismut GmbH 

 Sedimentprüfung im 

Fuchsbach und den be-

troffenen Fischteichen 

 Das Niveau der ODL-

Belastung und Hotspot-

Bereiche der Halde ermit-

teln; diese mit inerten Ma-

terial abdecken 

 mindestens 8 Radon-

Messpunkte auf der Halde 

und am Haldenfuß einrich-

ten und in das vorhandene 

Umweltmonitoring der 

Wismut GmbH integrieren 

 Gras der genutzten Wiesen 

untersuchen 

 Überwachungs- und Nut-

zungskonzept oder Ge-

samtsanierung prüfen 

Die Datenlage zum Altlastge-

biet Dittrichshütte (Tabelle 

4b) stellte sich im Vergleich 

zu Gauern besser dar, da hier 

tiefergehende Untersuchungs-

befunde [22] in das Altlasten-

kataster eingingen. Seit der 

Sanierung der Halde, die im 

Wesentlichen ein Breitschie-

ben in das Tal mit Aufbrin-

gung einer Deckschicht grös-

ser 25 Zentimeter (cm) dar-

stellte, sind fast vier Jahrzehn-

te vergangen. Der Zustand der 

sehr dünnen Abdeckung hat 

sich verschlechtert. In die 

nachgeordnete, unter Natur-

schutz stehende Talaue spül-

ten jahrelang schwermetallbe-

lastete sulfatreiche Sickerwäs-

ser aus. Im Haldenkörper ver-

sickern teilweise die Abwäs-

ser der Ortslage Dittrichshütte. 

Die in die Berechnung in 

Tabelle 4b eingegangene Ra-

donlast beruht auf einer ak-

tuellen Einzelmessung. Sie 

belegt die veränderte Gefahr, 

die von der Halde ausgeht, ist 

aber durch ein Messprogramm 

zu ergänzen. Die landwirt-

schaftliche Grünlandnutzung 

wäre zwar nach derzeitiger 

Bewertungspraxis des Landes-

bergamtes eingeschränkt mög-

lich, sollte aber auf Grund der 

geringen und beschädigten 

Abdeckung [25] nicht erfol-

gen. Es besteht Handlungs-

bedarf für: 

 Fassung der anfallenden 

Sickerwässer und separate, 

analytisch überwachte Ab-

leitung 

 Sedimentprüfung im Vor-

fluter und Auenboden 

nach der Halde auf 

Schwermetalle und Radio-

aktivität 

 Mindestens 4 Radon-

Messpunkte auf der Halde 

und am Haldenfuß einrich-

ten 

 Gras der genutzten Wiesen 

untersuchen 

 Sofern keine Sanierung er-

reichbar, Abdeckung er-

neuern 

 Überwachungs- und Nut-

zungskonzept oder Ge-

samtsanierung 
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Ausgangslage 

Die Unsicherheiten der unter-

stellten Strahlenexpositionen 

für die Beschäftigten im 

Uranerzbergbau der WISMUT 

sind nicht bekannt. Daher sind 

die Ergebnisse der Anerken-

nungsverfahren von Berufs-

krankheiten und der For-

schung (z.B. der Epidemiolo-

gie) nicht qualitätsgesichert 

und damit nicht belastbar. 

Dagegen wird in Veröffentli-

chungen die Auffassung ver-

treten, dass u.a. wegen der gu-

ten Abschätzung der arbeits-

platzbedingten und individuel-

len Expositionen die deutsche 

Uranbergarbeiterstudie eine 

hohe Aussagekraft besitze und 

weltweit einzigartig sei.2 Der 

Wissenschaftsrat führt aus, der 

Datensatz sei einmalig.3 Wei-

tere Untersuchungen werden 

angekündigt – z.B. zu Leukä-

mie unter Berücksichtigung 

der medizinischen Strahlenex-

position sowie Krebsrisiken 

durch Radon (Rn) und Quarz-

staub im Hoch- und Niedrig-

                                                  
1 Dr.Gerd Georg Eigenwillig 

Hans-Thoma-Str. 19 

D-60596 Frankfurt/M. 
2 z.B.:Schnelzer et al. 2014; 

Schnelzer 2015 zu Eigenwillig 

2015a; Eigenwillig 2015b; Kreu-

zer & Schnelzer 2015 
3 Seite 53 in WR 2014 

dosisbereich.4 Allerdings wird 

bereits in der ersten Job-Ex-

posure-Matrix (JEM-1) ausge-

führt, dass bis 1990 keine 

verwendbaren Individualdo-

sen für die Beschäftigten vor-

liegen und die radiologischen 

Bedingungen als Modelle und 

Konzepte für die Abschätzung 

der Strahlenexposition struk-

turiert wurden.5 Das Resultat 

sind Artefakte. Die Ergebnisse 

der bisherigen und die Auf-

wendungen für die zukünfti-

gen Untersuchungen (Zeit, 

Personal, Kosten) hängen da-

mit so lange in der Luft, wie 

die Unsicherheiten der ver-

wendeten Strahlenexposition 

nicht bekannt und nicht be-

rücksichtigt sind. 

Gegenstand der folgenden 

Ausführungen sind die sächsi-

schen Bergbauobjekte 02, 03 

und 09.6 In diesen Objekten 

war ein wesentlicher Anteil 

der Personen bei der WIS-

MUT beschäftigt, die der Ko-

horte der deutschen Uran-

bergarbeiterstudie zugeordnet 

wurden.7 

                                                  
4 Kreuzer & Schnelzer 2015 
5 Seite 26 in Lehmann et al. 1998 
6 Objekt = Struktur-/Organisa-

tionseinheit für meist mehrere 

Schächte/Bergwerke 
7 Quellen für detaillierte Informa-

tionen: z.B: Lehmann et al. 1998; 

Beispiele für Unsicher-
heiten 

Die Abschätzung der arbeits-

platzbedingten Strahlenexpo-

sitionen in der JEM-1 und der 

auf ihr beruhenden nachfol-

genden Version JEM-2 führt 

zu Artefakten, deren Unsi-

cherheiten unbekannt sind.8 

Die Probleme der Strahlenex-

positionen sind bekannt. Das 

machen folgende stichwortar-

tigen Angaben zu Veröffentli-

chungen seit 1998 deutlich. 

Zusätzliche Bemerkungen sind 

durch Kursivschrift kenntlich 

gemacht. 

1. Die in der JEM-1 getroffe-

nen Expositionsabschätzungen 

konnten nur bis zur Struktur-

einheit „Objekt“ durchgeführt 

werden; denn für eine feinere 

Untergliederung nach Lager-

stätten, Sohlen und Grubenbe-

reichen waren die zugängli-

chen Unterlagen nicht ausrei-

chend. Für die Expositionen 

durch externe Gamma-Strah-

lung sowie die Inhalation von 

Radon (Rn), Rn-Zerfallspro-

dukten (RnZP) und langlebi-

gen Radionukliden im Schweb-

staub (LRN) liegen bis 1990 

keine verwendbaren Individu-

aldosen vor. Von der Ermitt-

lung von Vertrauensbereichen 

wurde abgesehen, da die Er-

gebnisse von Strahlungsmes-

sungen entweder nur Einzel-

messungen oder nur noch in 

zusammengefasster Form ver-

fügbar waren und Betriebsstö-

rungen (z.B. bei der Bewet-

terung) nicht erfasst und damit 

nicht berücksichtigt wurden. 

                                                  
WISMUT 1999; Eigenwillig 

2011 
8 Lehmann et al. 1998; Lehmann 

2004 

Die radiologischen Bedingun-

gen wurden als Modelle und 

Konzepte für die Ermittlung 

der Strahlenexposition struk-

turiert.9 

Unsicherheiten der Modelle 

und Konzepte sind nicht be-

kannt. – Ingestion wurde nicht 

berücksichtigt. 

2. Das Objekt 09 entstand 

Ende 1948 / Anfang 1949 

durch eine organisatorische 

Teilung des Objekts 02, indem 

bestehende und aktive Schäch-

te des Objekts 02 dem Objekt 

09 zugeordnet wurden.10 

Die Unterstellung in der JEM-

1, Objekt 09 sei als Neuauf-

schluss ohne Verbindungen zu 

bestehenden Schächten des 

Objekts 02 begonnen wor-

den11, entspricht nicht den 

Tatsachen. Als Konsequenz 

sind die für die ersten Be-

triebsjahre des Objekts 09 ab-

geschätzten Strahlenexpositi-

onen durch Rn (RnZP) zu ge-

ring. Damit verbundene Unsi-

cherheiten sind nicht bekannt. 

3. Für die Strahlenexposition 

durch Rn sind kurzlebige 

RnZP verantwortlich. Ein 

Maß für das radioaktive 

Gleichgewicht zwischen Rn 

und RnZP ist der Gleichge-

wichtsfaktor F. Im Falle des 

Gleichgewichts ist F = 1, im 

Falle des Ungleichgewichts < 

1. Je besser die Bewetterung 

ist, desto niedriger ist der 

Gleichgewichtsfaktor. Die 

Gleichgewichtsfaktoren wur-

                                                  
9 Seite 26 in Lehmann et al. 1998 
10 Seite 1 von Kapitel 2.2.2.4 in 

WISMUT 1999 
11 Seiten 57 und 67 in Lehmann 

et al. 1998 
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Die abgeschätzten Strahlen-
expositionen für die Beschäftigten 
der WISMUT sind Artefakte mit 
ungeklärten Unsicherheiten 
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